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Vereinbarung über den Mutterschaftsurlaub 
Mitarbeiterinnen an Schulen (inkl. Lehrpersonen)


Personen-ID:	     
Name:	     	Vorname: 	     
Dienststelle:	     
Eintrittsdatum:	     
Voraussichtlicher Geburtstermin: 	     
Aktueller Beschäftigungsgrad:	     

☐	Bezahlter Mutterschaftsurlaub
(§ 5 Verordnung über den Elternurlaub; 14 bzw. 16 Wochen)

Weiterbeschäftigung nach bezahltem Urlaub: 		ja ☐		nein [footnoteRef:2] ☐ [2:  	Erfolgt keine Weiterbeschäftigung nach dem bezahlten Mutterschaftsurlaub, so sind betreffend das weitere Vorgehen die
Ausführungen unter Nächste Schritte zu beachten. ] 


Bezahlter Mutterschaftsurlaub				von      		bis:     
(max. 16 Wochen/112 Kalendertage ab Geburtstermin)
Beschäftigungsgrad nach bezahltem Urlaub[footnoteRef:3]: 
gültig ab erstem Tag nach bezahltem Mutterschaftsurlaub3. [3: 2	Hat eine Mitarbeiterin mehrere Verträge, muss für jeden Vertrag der Beschäftigungsgrad angegeben werden.
3	Die Änderung des Beschäftigungsgrads erfolgt per Ende des bezahlten Mutterschaftsurlaubs, sofern mit der Anstellungsbehörde kein anderes Datum vereinbart wurde.
4	Bei einer Pensenänderung nach dem bezahlten Mutterschaftsurlaub wird die Mitarbeiterin durch die bzw. den Vorgesetzten über die Änderung der Ferienwertigkeit aufgrund der Anpassung des Beschäftigungsgrads informiert. 
5	Eine Umwandlung des 13. Monatslohns in Urlaub ist möglich, wenn es die betrieblichen Bedürfnisse zulassen. Weitere Informationen dazu finden sich in der Richtlinie des Personalamtes zur Umwandlung 13. Monatslohn in Urlaub. (Es muss ein separater Antrag gestellt werden) 
] 

(anderes Datum für neuen Beschäftigungsgrad:       ) 
	
      % entspricht        Lektionen/Woche betr. Vertrag Nr.      
[bookmark: Text12][bookmark: Text13]      % entspricht        Lektionen/Woche betr. Vertrag Nr.      
      % entspricht        Lektionen/Woche betr. Vertrag Nr.      

☐	Weitere Bezüge

Ferienbezug4	Anzahl        Tage	von      	bis      
Bezug gekaufter Urlaub5	Anzahl        Tage 
(Bei Lehrpersonen 5, 10 oder 15 Tage)

Kompensation Lektionenbuchhaltung 	Anzahl        Tage	von      	bis      
(Lehrpersonen)

Kompensation Gleitzeit / Überzeit	Anzahl        Tage	von      	bis      
(weitere Mitarbeiterinnen)
☐	Unbezahlter Mutterschaftsurlaub
	(§ 9 Verordnung über den Elternurlaub: bis zu einem Jahr nach Niederkunft)

Unbezahlter Urlaub von: 	      	bis: 	      

Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt voraussichtlich am:	     


Nächste Schritte

· Diese Vereinbarung ist spätestens 2 Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin auf dem Dienstweg an die HR-Beratung zu senden. Dieser Vereinbarung muss zwingend ein ärztliches Zeugnis über den voraussichtlichen Geburtstermin beigelegt werden.
· Nach der Niederkunft des Kindes ist das vom Dienstleistungszentrum Personal zugestellte Formular «Anmeldung für eine Mutterschaftsentschädigung» auszufüllen (Teil A ausfüllen und Teil C unterschreiben) und innerhalb von fünf Wochen nach der Geburt an das Dienstleistungszentrum Personal zu retournieren.

· Erfolgt nach dem bezahlten Mutterschaftsurlaub keine Weiterbeschäftigung, so ist zusätzlich zu dieser Vereinbarung eine schriftliche Kündigung bei der Anstellungsbehörde einzureichen. 

Hinweise zu den Lohn- und Ferienansprüchen sowie zum unbezahlten Urlaub

· Hat die Schwangerschaft bei Arbeitsantritt noch nicht bestanden, hat die Mitarbeiterin einen Lohnanspruch von 100 % des bisherigen Lohnes während 16 Wochen des bezahlten Mutterschaftsurlaubs.
· Hat die Schwangerschaft bei Arbeitsantritt bereits bestanden, hat die Mitarbeiterin einen Lohnanspruch von 80 % des bisherigen Lohnes während 16 Wochen des bezahlten Mutterschaftsurlaubs.
· Endet das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der Mitarbeiterin innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des bezahlten bzw. unbezahlten Mutterschaftsurlaubs, hat sie einen Lohnanspruch von 80 % des bisherigen Lohnes während 14 Wochen.
· Falls die Arbeit nicht wieder aufgenommen werden sollte bzw. innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des bezahlten bzw. unbezahlten Mutterschaftsurlaubs auf Wunsch der Mitarbeiterin gekündigt wird, bleibt die Rückforderung einer zu viel erfolgten Lohnzahlung ausdrücklich vorbehalten.
· Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigt die Mitarbeiterin, dass sie darüber informiert wurde, dass sich die Wertigkeit des Ferienanspruchs bei einer Änderung des Beschäftigungsgrads verändert. Bezieht die Mitarbeiterin aufgelaufene Ferien erst nach Anpassung des Beschäftigungsgrads, sind diese zum neuen Pensum zu beziehen.
· Im Falle des Bezugs von unbezahltem Urlaub ist das Merkblatt zum unbezahlten Urlaub zu beachten. 
· Die angegebenen Bezüge (Lektionenbuchhaltung [Lehrpersonen], Gleitzeit/Überzeit [weitere Mitarbeiterinnen], unbezahlter Urlaub etc.) werden nach dem effektiven Geburtsdatum angepasst.

Hinweise zum Stillen am Arbeitsplatz

· Stillt die Mitarbeiterin ihr Kind oder pumpt sie Muttermilch ab, ist ihr während des 1. Lebensjahres des Kindes die dafür erforderliche Zeit freizugeben.
· Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der Mitarbeiterin genügend Zeit und ein geeigneter Ort (Raum mit Sichtschutz sowie gute hygienische Verhältnisse [nicht die Toiletten]) zum Stillen oder Milch abpumpen zur Verfügung steht. Dies kann ein fix definierter Raum wie beispielsweise ein Sanitätszimmer oder je nach Verfügbarkeit ein leeres Büro, Besprechungszimmer o.ä. sein. Sollte es in Ihrer Arbeitsumgebung keinen passenden Raum geben und Sie Bedarf an einem solchen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre HR-Beratung.
· Für das Stillen oder Abpumpen der Milch dürfen als Arbeitszeit angerechnet werden:
· Bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4,2 Stunden: maximal 30 Minuten pro Tag.
· Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 4,2 Stunden: maximal 60 Minuten pro Tag. 
· Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden: maximal 90 Minuten pro Tag.
· Die Anrechnung der Arbeitszeit erfolgt unabhängig davon, ob die Mitarbeiterin am Arbeitsplatz stillt bzw. Milch abpumpt oder diesen zum Stillen bzw. Milch abpumpen verlässt.
· Im Rahmen einer Sensibilisierungsmassnahme können beim seco kostenlos Drucksachen zum Thema Stillen am Arbeitsplatz bestellt werden. 
· Bei der Gewährung von Stillzeiten von Lehrerinnen besteht ein Interessenkonflikt zwischen dem Anspruch auf bezahlte Stillzeiten einerseits und der Verpflichtung zum Unterricht resp. zur Betreuung der Schulkinder andererseits. Beiden Ansprüchen ist entsprechend Rechnung zu tragen. Dabei sollten die Schulleitung und die Lehrerin gemeinsam nach praktikablen und für beide Seiten annehmbaren Lösungen suchen.
· Die anrechenbare Arbeitszeit entspricht der tatsächlichen erforderlichen Zeit und ist gemäss der tatsächlich geplanten täglichen Arbeitszeit entsprechend begrenzt.
· Die anrechenbare Arbeitszeit kann nicht ausbezahlt oder in die Lektionenbuchhaltung geschrieben werden.
· 

Rechtliche Grundlagen
· Verordnung über den Elternurlaub (SGS 153.13) vom 11. Januar 2011 
· §§ 8 und 22 des Dekrets zum Personalgesetz (Personaldekret; SGS 150.1) 
vom 8. Juni 2000
· Merkblatt zum unbezahlten Urlaub für Verwaltung / Lehrpersonen
· Richtlinie des Personalamtes zur Umwandlung 13. Monatslohn in Urlaub






	
	Ort, Datum
	[bookmark: Text38]Unterschrift

	

Die Mitarbeiterin


	…………………………………….
	…………………………………….

	

Schulleitung


	…………………………………….
	…………………………………….

	
	
	

	
HR-Beratung


	…………………………………….
	…………………………………….




Mit der Unterzeichnung aller Parteien wird die Vereinbarung rechtskräftig. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, müssen diese schriftlich auf dem Dienstweg der HR-Beratung gemeldet werden.
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